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des TempOlimits 80/100" 

Zu Ihren Fragen 

565rlAB 
1990 -08- 1 0 

zu 5KF/IJ 

"Hat die Aussage des ÖAMTC-Juristen über die Verfassungswid­

rigkeit von Tempobeschränkungen Richtigkeit?" 

"Wenn nein, wie ist die derzeitige Gesetzeslage?" 

"Wenn ja, werden Sie parlamentarische Maßnahmen treffen, die 

einer Verfassungswidrigkeit entgegentreten?" 

darf ich wie folgt Stellung nehmen: 

Die Erlassung der gegenständlichen Verordnungen fällt in den 

Bereich der Landesvollziehung (vgl. Art. 11 Abs. 3 B-VG in 

Verbindung mit § 94e StvO 1960) und ist somit nicht Gegen­

stand meiner Kompetenz als Bundesminister für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr im Sinne des Art. 52 Abs. I B-VB. 

In Ermangelung detaillierterer Informationen über die Grund­

lagen der von Herrn Dr. Peter Soche erblickten vermeintlichen 

Verfassungswidrigkeit der in Rede stehenden Verordnung, kann 

die Richtigkeit dieser Auffassung nur an Hand der Darstellung 

in der gegenständlichen Anfrage beurteilt werden: 
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Durch die 16. StVO-Nove11e (BGBL.Nr. 562/1989) wurde die 

Kundmachung von Verordnungen einer Landesregierung, die sich 

auf das ganze Landesgebiet beziehen, neu geregelt (vgl. § 44 

Abs. 2a StVO 1960). Damit wurde insbesondere für die Kund­

machung landesweit verordneter, von den bundesgesetzliehen 

Vorschriften (§ 20 Abs. 2 StVO 1960) abweichender Beschrän­

kungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Interesse der 

Vermeidung des Anwachsens des "Schilderwaldes" bestimmt, daß 

die Kundmachung im Landesgesetzblatt zu erfolgen hat und daß 

die Verkehrsbeschränkungen im Interesse der zumutbaren Kennt­

nisse der Rechtsvorschrift durch landesfremde Lenker zusätz­

lich an Straßen, die die Landesgrenzen überschreiten, un­

mittelbar an der Landesgrenze durch geeignete Hinweistafeln 

zu verlautbaren sind (vgl. Benes-Messinger, StVO (1989) 

§ 44, Anm . 6 b) . 

Es kann daher der Ansicht nicht gefolgt werden, daß durch 

landesweite Geschwindigkeitsbeschränkungen dem Bundesgesetz 

durch Verordnung derogiert würde. Die stVO 1960 sieht die 

Er1assung solcher Verordnungen expressis verbis vor, womit, 

bei Vorliegen der sachlichen Voraussetzungen, auch landeswei­

te Geschwindigkeitsbeschränkungen innerhalb der Verordnungs­

ermächtigung Deckung finden. 

Daß eine, in einem Bundesgesetz enthaltene Verordnungser­

mächtigung zur Abänderung von bundesgesetzlieh festgelegten 

Geschwindigkeitsbeschränkungen örtlich oder zeitlich begrenzt 

sein müsse, ist nach meiner Ansicht aus der Verfassung nicht 

abzuleiten. 

Die Setzung parlamentarischer Maßnahmen fällt nicht in die 

Zuständigkei t der Voll ziehung. " 

I 
Wien, a~!1.AU9ust 1990 
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